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Nr. 38 Samstag, 22. September 2018

Nr. 1 Erdabfuhrplatz  
in Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel. 0 90 91/90 91 – 0 von 
Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Die Gebühren für Kleinmengen 

sind sofort zu bezahlen.

Nr. 2 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis No-
vember am Freitag von 15.00 bis 
17.00 Uhr und am Samstag von 
9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Nähere 
Informationen erhalten Sie auch un-
ter www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 3 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist bis November am 
Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr und 
am Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr 
geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten. Nähere In-
formationen erhalten Sie auch unter 
www.awv-nordschwaben.de.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 

Gemeinden Buchdorf, Daiting, 
Rögling und Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender

B) GEMEINDE RÖGLING

Nr. 1  Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung der 
GEMEINDE RÖGLING 
für das Haushaltsjahr 
2018

Der Gemeinderat Rögling hat die 
Haushaltssatzung für 2018 in der 
Sitzung vom 31.07.2018, lfd. Nr. 
379 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält kei-
ne nach Art. 67 und 71 GO geneh-
migungspflichtigen Bestandteile.

Die Satzung wird deshalb durch 
Niederlegung in der Geschäftsstelle 
der VG  - Kämmerei –  Zimmer Nr. 
101 amtlich bekannt gemacht. (Art. 
65 Abs. 3, Art. 26 Abs. 2 GO).

Die Haushaltssatzung tritt mit 
dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan liegen bis zur Be-
kanntmachung einer neuen Haus-
halts-satzung während des ganzen 
Jahres in der Verwaltungsgemein-
schaft Monheim Zimmer Nr. 101 in-
nerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsicht bereit (Art. 65 
Abs. 3 GO, § 4 BekV).

Rögling, 17.09.2018 
GEMEINDE RÖGLING

Mittl 
Erste Bürgermeisterin

Nr. 2 HAUSHALTSSATZUNG 
der Gemeinde RÖGLING 
(Landkreis Donau-Ries) 
für das Haushaltsjahr 
2018

Auf Grund der Art. 63 ff. der Ge-

meindeordnung erlässt der Gemein-
derat folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2018 wird
im VERWALTUNGSHAUSHALT
in den Einnahmen auf
 € 1.252.422,00
in den Ausgaben auf 
 € 1.252.422,00

im VERMÖGENSHAUSHALT
in den Einnahmen auf
 € 819.515,00
in den Ausgaben
 auf € 819.515,00
festgesetzt.

§ 2
Kredite zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 3
Die Verpflichtungsermächti-

gungen im Vermögenshaushalt wer-
den auf € 253.047,00 festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für 

Gemeindesteuern, die für jedes Jahr 

neu festzusetzen sind, werden wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe (A)
 350 v. H.
b) für die Grundstücke (B)
 310 v. H.

2. Gewerbesteuer
 nach dem Gewerbeertrag 380 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkre-

dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf €  100.000,00 festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden 

nicht vorgenommen.
§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit 
dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Rögling, 10.09.2018 
GEMEINDE

Maria Mittl 
Erste Bürgermeisterin


